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Anlage 1 

Aufgabenkatalog des Prüfungsleiters 

Allgemeines / Weisungsbefugnisse 

Der Prüfungsleiter ist die administrativ-organisatorische verantwortliche Leitungskraft zur 

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Rettungshundeteam-Prüfungen. In 

dieser Funktion vertritt er die ausrichtende Verbandsgliederung und ist in diesem Sinne 

„Organisatorischer Einsatzleiter“. Die Geschäftsstelle der ausrichtenden Verbandsgliederung 

unterstützt den Prüfungsleiter insbesondere bei der Durchführung seiner administrativen 

Aufgaben. 

Der Prüfungsleiter muss mindestens die Leitungskräfte-Qualifizierung oder die 

Führungskräfte-Qualifizierung entsprechend der an der Prüfung teilnehmenden Personen 

(gem. GemPPO A7). Seine Weisungsbefugnisse erstrecken sich auf die Organisation, die 

Ordnung und Sicherheit sowie die Einhaltung von Verhaltensregeln der Teilnehmer. Er hat 

keine disziplinarrechtlichen Befugnisse gem. Ordnung für Belobigungen, Beschwerde- und 

Disziplinarverfahren. 

Dem Prüfungsleiter obliegt die endgültige Entscheidungsbefugnis, ob die Prüfung z.B. wegen 

widriger Witterungsbedingungen begonnen, durchgeführt, unterbrochen, abgebrochen oder 

gänzlich abgesagt wird. Der Prüfungsleiter achtet darauf, dass die Prüfungen ausschließlich 

bei Tageslicht stattfinden und richtet die zeitliche Planung der Prüfung darauf aus. 

Der Prüfungsleiter hat keinen Einfluss auf die fachlich-inhaltliche Arbeit des Prüferteams 

bzw. auf dessen Anweisungen gegenüber den zu prüfenden Rettungshundeteams zu 

nehmen. Er ist gegenüber dem Prüferteam Ansprechpartner für alle im unmittelbaren 

Zusammenhang mit der Prüfung stehenden organisatorischen Belange. 

Der Prüfungsleiter darf bei der Prüfung keinen Hund vorführen und auch keine andere 

Funktion während der Prüfung übernehmen. 

Vorbereitung von Prüfungen 

Der Prüfungsleiter hat zur Vorbereitung von Rettungshundeteam-Prüfungen insbesondere 

folgende Aufgaben zu erfüllen: 

Entgegennahme / Information über die Anmeldungen der Rettungshundeteams zur Prüfung 

Prüfung der Einhaltung der Zulassungsvoraussetzungen, inkl. des Impfschutzes und 

Identifikationsnummer. 

Einladung der zu prüfenden Rettungshundeteams mit Hinweisen zu organisatorischen 

Belangen und mitzubringenden Ausrüstungsgegenständen 

Information und Einweisung des Prüferteams inkl. Schaffung der organisatorischen 

Voraussetzungen (ggf. Unterkunft, Transfer usw.) 

Auswahl geeigneter Prüfungsgelände und Prüfungsräume sowie Erstellung einer Lagekarte 
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organisatorische Maßnahmen zur Bereitstellung von Ausrüstungsgegenständen (z.B. 

Geräte, Hilfsmittel) sowie ggf. Verpflegungsleistungen 

Planung des zeitlichen Prüfungsablaufes 

Auswahl und Einweisung von Hilfspersonen (z.B. Versteckpersonen, Aufsichtspersonen) 

Auswahl und Gewährleistung der Erreichbarkeit eines Arztes und eines Tierarztes 

Einholung erforderlicher Genehmigungen (z.B. Forst-, Veterinär-, Ordnungsbehörde) 

Regelung der versicherungsrechtlichen Belange  

Sammlung bzw. Sichtung der Rettungshunde - Prüfungsunterlagen  (z.B. Bewertungsbogen, 

Ergebnisbogen, Testathefte, Impfausweis, Versicherungsnachweis des Hundes) 

Einrichtung der Prüfungsräume 

Ordnungsgemäßer Aufbau der eingesetzten Geräte und Hilfsgegenstände, ggf. 

Ersatzbeschaffung bei Defekten oder gravierenden Sicherheitsmängeln 

Durchführung der Prüfung 

Der Prüfungsleiter ist verpflichtet, während der gesamten Dauer der Rettungshundeteam-

Prüfung am Prüfungsort anwesend, erreichbar und verfügbar zu sein.  

Er soll erkennbar gekennzeichnet sein.  

Er ist mit geeigneten Führungs- und Einsatzmitteln auszustatten. 

Vor der unmittelbaren Durchführung der Prüfung kontrolliert der Prüfungsleiter, ob die 

vorbereitenden Maßnahmen durchgeführt wurden und die Voraussetzungen für die 

Durchführung der Prüfung vollständig gegeben sind (Anlage 5.1 / 5.2 Checkliste).  

Während des Prüfungsablaufes übernimmt der Prüfungsleiter vor allem folgende Aufgaben: 

Einweisung des Prüferteams, der zu prüfenden Hundeführer sowie der Versteck-, Aufsichts- 

und Hilfspersonen in das Prüfungsgelände 

Belehrung (ggf. aktenkundig) über die notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen 

ständige Überwachung der Einhaltung der Sicherheits- und Schutzmaßnahmen, 

insbesondere der persönlichen Ausrüstung aller an der Prüfung teilnehmenden Personen 

(z.B. vollständige Einsatzbekleidung, Kenndecke am Hund) nach Lagebeurteilung. 

ständige Überwachung der eingesetzten Geräte und Hilfsgegenstände auf 

Funktionstüchtigkeit 

Überwachung des zeitlichen Ablaufes der Prüfung 

Bereithaltung der Plaketten, sowie angemessene Überreichung an die Rettungshundeteams, 

welche die Prüfung erfolgreich bestanden haben 
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Überwachung der ordnungsgemäßen und vollständigen Prüfungsdokumentation (z.B. 

Ergebnisdokumentation, Testathefte) 

Gewährleistung eines funktionsfähigen Funkverkehrs 

ggf. Anforderung ärztlicher oder tierärztlicher Versorgung 

am Ende der Prüfung Feststellung und Dokumentation von Schäden an Personen, Tieren 

und materiellen Ausrüstungen, ggf. Veranlassung von entsprechenden Maßnahme 

Nachbereitung von Prüfungen 

Zur Nachbereitung von Prüfungen übernimmt der Prüfungsleiter besonders folgende 

Aufgaben: 

Unterrichtung des Landesverbandes über die Prüfungsergebnisse 

Regelung der Materialrückführung 

ggf. Rückführung nicht gebrauchter Plaketten 

Übergabe sämtlicher Prüfungsunterlagen an die Landesgeschäftsstelle zur Archivierung 

ggf. Berichterstattung bzw. Stellungnahme bei besonderen Vorkommnissen und/oder beim 

Einspruch gegen Test- und Prüfungsergebnisse  

ggf. Dankesschreiben 

 

Dieser Aufgabenkatalog gilt analog für Rettungshunde-Eignungstests. 

 


